
 

 

 

 

Wien, am 21. Mai 2012 

 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! / Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

 

Als Veranstalter des XVI. Kongresses der Konferenz der Europäischen Ver-

fassungsgerichte freue ich mich, nun offiziell zur Präsidenten-Runde (Vor-

konferenz) in Wien einladen zu dürfen (Beschluss III vom 15. Oktober 

2009 in Bukarest). 

 

Die Präsidenten-Runde wird, wie schon im Schreiben vom 31. Jänner 2012 

angekündigt, vom 9. bis 11. September 2012 im Grand Hotel Wien statt-

finden. Sie beginnt mit einem Empfang und Abendessen am 9. September 

um 19:00 Uhr. Die Vorkonferenz selbst ist für den 10. September von 9.00 

bis 14.00 Uhr angesetzt. 

 

Ich darf nochmals darauf hinweisen, dass die im Jahr 1972 gegründete 

Konferenz der Europäischen Verfassungsgerichte in diesem Jahr ihr 40-

jähriges Jubiläum feiert. Aus diesem Grund kommt dem Treffen der Präsi-

denten in Österreich besondere Bedeutung zu.  

 

Die Präsidenten-Runde wird am Abend des 10. September vom Herrn 

Bundespräsidenten der Republik Österreich in der Hofburg empfangen 

werden und anschließend vom Herrn Bundeskanzler zu einem Bankett 
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eingeladen. Alles Nähere zum Ablauf dieser Präsidenten-Runde entneh-

men Sie bitte dem angeschlossenen vorläufigen Programm.  

Entsprechend den Regelungen für den Ablauf der Vorkonferenz (§ 9 Sta-

tut; § 10 Konferenzordnung) wird diesem Schreiben auch eine Tagesord-

nung angefügt, über deren Annahme unter Tagesordnungspunkt I. zu ent-

scheiden sein wird. 

 

Zu Tagesordnungspunkt II.3. finden Sie einen Vorschlag für die Wahl des 

Themas des XVI. Kongresses, eine nähere Erläuterung des Themas ("In-

haltliche Konzeption"), den vorläufigen Ablaufplan für die einzelnen Kon-

gresssitzungen sowie einen Zeitplan für die weiteren Kongressvorberei-

tungen (Fragebogen, Länderberichte) angeschlossen. 

 

Wie in der Präsidenten-Runde anlässlich des XV. Kongresses am 

25. Mai 2011 in Bukarest beschlossen (siehe Beschluss IV vom 25.5.2011), 

wurde der Antrag des Verfassungsgerichts der Republik Kosovo auf Auf-

nahme als assoziiertes Mitglied der Konferenz der Europäischen Verfas-

sungsgerichte in die Tagesordnung der Vorkonferenz (Punkt IV) aufge-

nommen. Für die mit diesem Antrag des kosovarischen Verfassungsge-

richts verbundenen, äußerst umfangreichen Unterlagen (§ 6 Ziff. 5 Statut) 

haben wir folgende Vorgangsweise gewählt: Da eine postalische Zustel-

lung dieses Beilagenkonvolutes nicht möglich ist, wird es ausschließlich 

elektronisch (per Email) übermittelt. Jene Gerichte und Institutionen, die 

mit der Übersendung großer Datenmengen Probleme haben, mögen dies 

mitteilen. Abgesehen von dieser elektronischen Zustellung werden die 

Unterlagen aber auch zum Download auf unsere Website 

(http://www.vfgh.gv.at/) gestellt. 

 

Der österreichische Verfassungsgerichtshof trifft die nötigen Vorkehrun-

gen (vgl. die einschlägigen Beschlüsse von Brüssel 2002 und Bukarest 

2009), um die Website-Texte der Konferenz der Europäischen Verfas-

sungsgerichte zu aktualisieren und in die offiziellen Konferenzsprachen zu 

übersetzen. Sie werden für die vom Verfassungsgericht Belgiens betreute 

Website (http://www.confeuconstco.org/) zur Verfügung gestellt. 

 

Zudem wird auf der Website des österreichischen Verfassungsgerichtsho-

fes (http://www.vfgh.gv.at/) eine Subsite eingerichtet, die im Aufbau den 

Inhalten der permanenten Website ähnelt und auf der zusätzlich organi-
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satorische Informationen für diese Präsidenten-Runde und die weitere 

Vorbereitung des XVI. Kongresses zu finden sein werden. 

Wir dürfen alle Vollmitglieder, die Ihre Teilnahme bislang noch nicht an-

gemeldet haben, dringend bitten, dies nachzuholen. Gleichzeitig mit der 

Anmeldung mögen auch jene Gerichte, die eine weitere Simultanüberset-

zung in eine andere Sprache (gemäß § 9 Ziff. 2 Statut; § 12 Ziff. 2 Konfe-

renzordnung) wünschen, dies verlangen. 

 

Es wird gebeten, die Anmeldung und Bekanntgabe der künftigen Korres-

pondenzsprache, die Auswahl der Simultanübersetzung und allfällige An-

merkungen zur Tagesordnung über folgende Email-Adresse erfolgen zu 

lassen:  

Email-Adresse: praesidentenrunde2012@vfgh.gv.at 

 

Ich freue mich darauf, Sie im September dieses Jahres in Wien begrüßen 

zu können.  

 

 

Mit den besten Grüßen 

 

 

 

 

 

Anlage: Vorläufiges Programm 

Tagesordnung 

Inhaltliche Konzeption 

Vorläufiger Ablauf 

Beschluss IV v. 25.5.2011, Präsidenten-Runde, XV. Kongress, Bukarest 

Antrag des Verfassungsgerichts der Republik Kosovo 

Mitgliederliste/Kontaktdaten 


